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(54) Abdichtleiste für kontrollierte Gaszufuhr in die Verpackungen

(57) Es wird eine Verpackungsmaschine zum Ver-
packen von Packgut in Verpackungen vorgeschlagen,
wobei Saugmittel zum Absaugen von Gas, insbesondere
atmosphärischer Luft, aus den Verpackungen, Mittel zur
Zufuhr eines oder mehrer dafür vorgesehener Gase und
Mittel zur Versiegelung der Verpackungen nach der Gas-

zufuhr vorgesehen sind. Die erfindungsgemäße Verpak-
kungsmaschine soll eine kontrollierte Gaszufuhr in die
Verpackungen ermöglichen. Dies wird erfindungsgemäß
dadurch erreicht, dass Mittel zum Verschließen des In-
nenraums der Verpackungen gegenüber den Saugrnit-
teln vor der Gaszufuhr vorgesehen sind. Die Zusammen-
fassungsfigur ist die Figur 1.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackungsmaschi-
ne nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Verpackungsmaschinen zum Verpacken von
Packgut in Verpackungen sind in unterschiedlichen Aus-
führungen bekannt. Im Bereich der Lebensmittelverpak-
kung sind dabei Maschinen gebräuchlich, bei denen die
atmosphärische Luft aus der gefüllten Verpackung ab-
gesaugt und anschließend ein oder mehrere Gase vor
der Versiegelung den Verpackungen zugeführt werden.
Diese Evakuierung und anschließende Gaszufuhr ist un-
ter anderem ist für die Haltbarkeit der abgepackten Pro-
dukte von Bedeutung.
�[0003] Bei herkömmlichen Maschinen werden die Ver-
packungen in einer Vakuumkammer evakuiert. Die Gas-
zufuhr findet über Gasleitungen statt, die in den Bereich
der zu begasenden Verpackungen verlegt sind. Da die
Verpackungen bei der Begasung noch nicht versiegelt
sind, kann das zugeführte Gas auf dem gleichen weg,
wie zuvor die Restatmosphäre evakuiert wurde, in die
Unterdruckkammer bzw. in das Saugsystem der Maschi-
ne gelangen. Eine kontrollierte dosierte Begasung der
Verpackungen ist dadurch nicht möglich.
�[0004] Die Erfindung hat daher die Aufgabe, eine Ver-
packungsmaschine vorzuschlagen, bei der eine kontrol-
lierte Gaszufuhr in die Verpackungen möglich ist.
�[0005] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Ver-
packungsmaschine der eingangs geschilderten Art
durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
gelöst.
�[0006] Durch die in den Unteransprüchen genannten
Maßnahmen sind vorteilhafte Ausführungen und Weiter-
bildungen der Erfindung möglich.
�[0007] Dementsprechend zeichnet sich die Erfindung
dadurch aus, dass Mittel zum Verschließen der Verpak-
kungen gegenüber den Saugmitteln vor der anschließen-
den Gaszufuhr vorgesehen sind.
�[0008] Auf diese Weise ist ein Durchtritt des zugeführ-
ten Gases aus der Verpackung in den zum Absaugen
verwendeten Strömungspfad der Maschine unterbun-
den. Das zuzuführende Gas kann somit kontrolliert den
Verpackungen zugeführt werden. Es ist dabei eine ins-
gesamt bessere Dosierung des zuzuführenden Gases
und somit eine bessere Abstimmung auf das in den Ver-
packungen abgepackte Packgut möglich.
�[0009] In einer erfindungsgemäßen Verpackungsma-
schine können auch mehrere zusammenhängende Ver-
packungen gleichzeitig evakuiert und begast werden.
Hierbei ist es nicht erforderlich, dass jeder einzelnen Ver-
packung eine Saugöffnung bzw. eine Gaseinlassöffnung
zugeordnet wird. Mehrere zusammenhängende Verpak-
kungen können vor dem Versiegeln vielmehr auch über
eine oder mehrere gemeinsame Saugöffnungen evaku-
iert sowie über eine oder mehrere gemeinsame Gaszu-
führungsleitungen begast werden.
�[0010] Die Erfindung wird vorteilhafterweise bei Ver-
packungen eingesetzt, die aus wenigstens zwei Folien,

z.B. einer Ober- und einer Unterfolie gefertigt sind. Der-
artige Verpackungsmaschinen sind unter den Begriffen
Tiefzieh- oder Rollenmaschine sowie als Schalenversie-
gelungsmaschine (sogenannte "Traysealer") bekannt.
�[0011] Bei der ersten Art von Maschinen werden meh-
rere zusammenhängende Verpackungsmulden aus ei-
ner Unterfolie geformt, anschließend mit Packgut gefüllt
und mit einer Oberfolie verschlossen. In einer Siegelsta-
tion werden üblicherweise in einem Arbeitsgang das Ab-
saugen, das Begasen sowie das Versiegeln der Verpak-
kung vorgenommen. Erst nach dem Versiegeln der Pak-
kung werden diese in einer nachgeordneten Schneide-
einheit in Einzelpackungen geschnitten.
�[0012] Bei den sogenannten "Traysealern" werden
vorgefertigte einzelne Schalen mit Packgut gefüllt und
anschließend in einer Siegelstation mit einer Oberfolie
verschlossen, wobei auch hier ein Absaugen und Bega-
sen vor dem Versiegeln stattfinden kann. Die Verpak-
kungsschale ist in der Regel ebenfalls aus einer Folie
vorgefertigt.
�[0013] Einzelne Schalen weisen einen umlaufenden
Randsteg aus, während die zusammenhängenden Ver-
packungen aus einer Tiefzieh- oder Rollenmaschine ne-
ben den außenseitigen Randstegen auch Zwischenste-
ge zwischen den einzelnen Verpackungen umfassen
können. An diesen Stegen wird die Oberfolie beim Ver-
siegeln der Verpackungen fixiert, z.B. verschweißt.
�[0014] Vor dem Absaugen der atmosphärischen Luft
aus den Verpackungen werden diese vorzugsweise in
eine Unterdruckkammer verbracht. Diese wird in be-
kannten Ausführungen dadurch geschlossen, dass zwei
Teile der Kammer aneinandergefügt, z.B. ein Unterteil
gegen ein Oberteil angehoben wird. Die Seitenstege der
Verpackungen liegen dabei zwischen dem Ober- und Un-
terteil der Unterdruckkammer. Beim Zusammenpressen
dieser beiden Bauteile werden somit Ober- und Unterfo-
lie zusammengedrückt, so dass zumindest in Querrich-
tung bezogen auf die Vorschubrichtung ein entspre-
chend dichter Abschluss erfolgen kann.
�[0015] Zwischen der Ober- und Unterfolie kann sowohl
abgesaugt als auch Gas zugeführt werden. Je nach Aus-
führungsform der Verpackungsmaschine sind dabei un-
terschiedliche Vorgehensweisen möglich. Bei Verwen-
dung einer so schmalen Oberfolie, dass sie seitlich nicht
zwischen den Teilen der Unterdruckkammer mit der Un-
terfolie verpressbar ist, können die Verpackungen durch
einen Unterdruck in der Unterdruckkammer evakuiert
werden, wobei die aus den Verpackungen ausströmende
Luft randseitig zwischen Unterfolie und Oberfolie hervor-
tritt. Bei einer breiteren Oberfolie kann diese rundum
beim Schließen der Unterdruckkammer zwischen deren
Teile mit der Unterfolie zusammengepresst werden. In
diesem Fall kann die Luft in den Verpackungen durch
eine oder mehrere Öffnungen in einer oder beiden Folien
z.B. in einem Randsteg der Unterfolie abgesaugt werden.
Diese Öffnungen befinden sich dabei bevorzugt im Rand-
bereich der Verpackungen bzw. der Anordnung von Ver-
packungen im Falle mehrerer zusammenhängender Ver-
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packungen.
�[0016] Bei solchen aus Ober- und Unterfolie bestehen-
den Verpackungen lässt sich demnach der Strömungs-
pfad für die abzusaugende Luft aus den Verpackungen
dadurch verschließen, dass Presselemente verwendet
werden, die die beiden Folien zusammenpressen. Ein
Entweichen von Gas randseitig unterhalb der Oberfolie
oder durch etwaige Absaugöffnungen in einer oder bei-
der Folien, z.B. der Unterfolie, ist dadurch unterbunden,
da diese Absaugöffnungen durch Zusammenpressen
der Folien ebenso wie der komplette Randbereich ver-
schließbar sind. Dabei ist es unerheblich, ob eine solche
Öffnung durch die jeweils andere Folie oder unmittelbar
durch das Presselement verschlossen wird.
�[0017] Ein Presselement zur Abdichtung des Randbe-
reichs der Verpackungen kann im Bereich der quer ver-
laufenden Stege (bezogen auf die Vorschubrichtung der
Verpackungen in der Verpackungsmaschine) durch eine
querverlaufende Dichtleiste verwirklicht werden, die vor-
teilhafterweise als Funktionseinheit mit einer Wandung
eines Teils der Unterdruckkammer ausgebildet wird.
�[0018] In Längsrichtung bezogen auf die Vorschub-
richtung der Verpackungen befinden sich in der Regel
ein oder mehrere Gaszufuhrleitungen. Diese werden vor-
zugsweise so angeordnet, dass sie zwischen den Folien,
z.B. zwischen einer Ober- und einer Unterfolie ausmün-
den. Da sich diese Gaszuführungsleitungen im Innen-
raum der Unterdruckkammer befinden, besteht bei ge-
schlossener Unterdruckkammer ohne erfindungsgemä-
ße Dichtmittel die Möglichkeit, dass in die Verpackungen
zugeführte Gas in die Unterdruckkammer und somit in
das Saugsystem der Maschine gelangen kann.
�[0019] Um dieses zu vermeiden, wird wie bereits mehr-
fach angeführt, eine Abdichtung des Innenraums der
Verpackung angestrebt. In Längsrichtung wird dies in ei-
ner bevorzugten Ausführung der Erfindung nunmehr vor-
zugsweise mit einem zusätzlichen Presselement vorge-
nommen, dass die Folien, z.B. die Ober- und Unterfolie
zusammendrückt. Hierzu können beispielsweise eine
oder mehrere Dichtleisten verwendet werden, die sich in
Längsrichtung der Verpackungen bzw. der Anordnungen
oder Gruppen von verpackungen erstrecken.
�[0020] Zur Bedienung dieser Presselemente wird die
Verwendung einer Hubeinheit vorgeschlagen, mittels der
die längs und/ �oder quer verlaufenden Dichtleisten an-
hebbar bzw. absenkbar sind.
�[0021] Bei Verwendung von Gaszufuhrleitungen, die
im Zwischenraum zwischen den Folien angeordnet sind,
werden die randseitigen Dichtmittel, insbesondere in
Form von Dichtleisten vorzugsweise so weitergebildet,
dass sie die Gaszuführleitungen formschlüssig um-
schließen. Die Folien oder eine der Folien, z.B. die Ober-
folie, schmiegt sich dabei zwischen den Dichtleisten und
der Gasleitung an die Form der Gasleitung an. Hierzu
wird die Folie vorteilhafterweise elastisch ausgebildet.
�[0022] Mittels derartig geformter Dichtelemente kann
eine ausreichende Abdichtung des Innenraums der Ver-
packungen erzielt werden, um die Gaszufuhr wesentlich

kontrollierter vorzunehmen, als dies bislang der Fall war.
�[0023] In einer besonderen Ausführungsform der Er-
findung wird für eine Dichtleiste wenigstens im Bereich
der Gaszuführleitungen ein verformbares Material, bei-
spielsweise ein Elastomer verwendet. So können Dicht-
leisten beispielsweise komplett in dem Bereich, mit dem
sie die Folien zusammen pressen, aus einem Elastomer
bestehen. Dieses Material verformt sich beim Anpressen
dergestalt, es sich an die Gaszuführleitungen form-
schlüssig anschmiegt und diese gewissermaßen in die
Dichtleiste aufgenommen werden.
�[0024] Bei erfindungsgemäßen Verpackungsmaschi-
nen kann das Versiegeln der Verpackungen in herkömm-
licher Weise durch ein Verbinden von Ober- und Unter-
folie, beispielsweise durch Verschweißen vorgenommen
werden. Hierzu wird vorzugsweise ein Siegelwerkzeug,
wie eine Siegelplatte oder dergleichen innerhalb der
Dichtleisten angeordnet. Dieses Siegelwerkzeug ist so-
dann in der Lage, innerhalb der Dichtleisten an den Rand-
stegen die Ober- und Unterfolie zu verbinden, z.B. zu
verschweißen. Bei einzelnen Verpackungen wird dabei
der umlaufende Rand verschweißt, der sich innen unmit-
telbar an die Dichtleiste anschließt, die die Ober- und
Unterfolie zusammendrücken. Bei einer Anordnung
mehrer zusammenhängender verpackungen wie bei-
spielsweise aus einer Tiefzieh- oder Rollmaschine wer-
den auch die mittigen Zwischen- und Längsstege in her-
kömmlicher Weise versiegelt. Die im Bereich der Dicht-
leisten zu versiegelnden Längs- und/�oder Querstege, z.
B. die randseitigen Längsstege werden wie im Falle ein-
zelner Verpackungen in dem innen unmittelbar an die
entsprechende Dichtleiste anschließenden Bereich ver-
siegelt.
�[0025] Die Arbeitsweise einer solchen Verpackungs-
maschine kann wie folgt verlaufen. Eine Steuerung zum
taktweisen Vorschub einzelner Verpackungen bzw. eine
Anordnung mehrerer, zusammenhängender Verpackun-
gen veranlasst eine entsprechende Transporteinheit
zum Vorschub der gefüllten Verpackungen im Maschi-
nentakt in das Unterteil der Siegelstation. Hierzu wird bei
der Siegelstation das Unterteil abgesenkt. Dieses Unter-
teil wird anschließend angehoben, so dass die Unter-
druckkammer zum Absaugen der atmosphärischen Luft
geschlossen ist. Nunmehr kann über eine Saugpumpe
die in den Verpackungen befindliche Atmosphärenluft
gemeinsam mit der sonstigen, in der Unterdruckkammer
befindlichen Luft abgesaugt werden. Die Luft kann hierzu
in Querrichtung zwischen Ober- und Unterfolie aus den
Packungen entweichen, sofern die Oberfolie entspre-
chend schmal ist. Bei breiter Oberfolie die sich auch an
der Längsseite bezogen auf die Vorschubrichtung der
Maschine in den Bereich zwischen Ober- und Unterteil
der Unterdruckkammer erstreckt und die somit auch in
diesem Bereich mit der Unterfolie zusammengedrückt
wird, können in herkömmlicher Weise Saugöffnungen
z.B. in der Unterfolie sowie eine daran anschließende
Anordnung von Absaugleitungen verwendet werden, um
die Restatmosphäre in den Verpackungen abzusaugen.
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�[0026] Anschließend werden seitlich die für die Ab-
dichtung in Längsrichtung und/�oder Querrichtung vorge-
sehenen Dichtleisten abgesenkt.. Dadurch wird auch in
diesem Bereich eine Abdichtung zwischen Ober- und Un-
terfolie bewirkt. �
Insbesondere bei Verwendung von Elastomeren werden
dabei etwaige zwischen die Folien hineinragende Gas-
zufuhrleitungen formschlüssig aufgenommen.
�[0027] Nunmehr kann ein entsprechend vorgesehe-
nes Gas bzw. ein Gasgemisch zugeführt werden. Dies
kann unter Zuhilfenahme des vorhandenen Vakuums
und oder mit Hilfe eines äußeren Überdrucks bewerk-
stelligt werden. Da der Innenraum der Verpackung nach
außen hin weitgehend abgedichtet sind, besteht zum
Zeitpunkt der Gaszufuhr keine Verbindung zwischen
dem Innenraum der Verpackungen und dem Absaugsy-
stem. Somit ist unter anderem eine genaue Dosierung
des zugeführten Gases möglich.
�[0028] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird anhand der Figuren nach-
folgend näher erläutert.
�[0029] Im Einzelnen zeigen

Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch eine
Siegelstation eines ersten Ausführungsbei-
spiels der Erfindung,

Fig. 2 einen schematischen Querschnitt durch eine
Sigelstation gemäß Fig. 1,

Fig. 3. eine Ausschnittvergrößerung aus einem
Querschnitt einer Siegelstation gemäß Fig. 1
und Fig. 2 mit angehobener Dichtleiste,

Fig. 4 eine Darstellung gemäß Fig. 3 mit abgesenk-
ter Dichtleiste,

Fig. 5 eine weitere Ausschnittvergrößerung aus
dem Querschnitt gemäß den Fig. 1 und 2 im
Bereich der Gaszuführung,

Fig. 6 einen schematischen Längsschnitt durch eine
weitere Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 7 einen schematischen Querschnitt durch eine
Siegelstation gemäß Fig. 6,

Fig. 8 eine Ausschnittsvergrößerung aus einem
Querschnitt gemäß Fig. 7 mit angehobener
Dichtleiste,

Fig. 9 eine Ausschnittsvergrößerung, gemäß Fig. 8
mit abgesenkter Dichtleiste und

Fig. 10 eine Detailvergrößerung aus einem schema-
tischem Längsschnitt gemäß Fig. 6.

�[0030] Die Siegelstation 1 gemäß Fig. 1 zeigt eine Un-

terdruckkammer 2, die aus einem kastenförmigen Ober-
teil 3 sowie einem ebenfalls kastenförmigen Unterteil 4
gebildet wird. In der vorliegenden Ausführungsform ist
am oberen Rand der Unterteils 3 eine Dichtung 5 vorge-
sehen, um die Unterdruckkammer 2 in der geschlosse-
nen Position abzudichten.
�[0031] Eine aus einer. Unterfolie 6 gebildeten Schale
ist in das Unterteil 4 der Unterdruckkammer 2 eingesetzt.
Der Randsteg 7 der Unterfolie erstreckt sich dabei zwi-
schen Oberteil 3 und Unterteil 4 über die Unterdruckkam-
mer 2 hinaus, da die Unterfolie im Falle einer Tiefzieh-
oder Rollenmaschine kontinuierlich aus einer Vorratsrol-
le abgezogen wird. Die Folie mit den daraus geformten
Schalen erstreckt sich demnach in Längsrichtung am
Stück von der Vorratsrolle bis zu einer nicht dargestellten
Schneidstation hinter der Siegelstation durch die gesam-
te Maschine.
�[0032] Eine als Deckel vorgesehene Oberfolie 8 ver-
schließt die Oberseite der Unterfolie 6 und erstreckt sich
ebenfalls mit ihrem Rand 9 in den Bereich des Randstegs
7, da sie ebenfalls am Stück von einer Vorratsrolle ab-
gezogen wird.
�[0033] Ein in Längsrichtung L bezogen auf die Vor-
schubrichtung der Folien in der Verpackungsmaschine
sich erstreckende Dichtleiste 10 ist in der Unterdruck-
kammer 2 angeordnet und mit einer unteren Aussparung
11 versehen. Saugleitungen 12 sowie Gaszufuhrleitun-
gen 13 sind in Fig. 1 angedeutet, um ihre Position in
Längsrichtung 11 zu veranschaulichen. Tatsächlich be-
finden sich die Leitungen 12, 13 in der, bezogen auf die
Darstellung in Figur 1, hinteren Längswand der Unter-
druckkammer 2 und sind somit in einem Schnitt gemäß
Fig. 1 ansich nicht sichtbar.
�[0034] Erkennbar ist durch diese Andeutung der Lage
der Leitungen 12, 13 in Fig. 1 jedoch, dass die Sauglei-
tungen 12 in Längsrichtung unterhalb der Dichtleiste 10
angeordnet sind, während die Gaszufuhrleitungen 13 im
Bereich der Aussparung 11 angeordnet sind.
�[0035] In der schematischen Querschnittsdarstellung
gemäß Fig. 2 ist auf der rechten Seite ein Schnitt durch
eine Gaszufuhrleitung 13 dargestellt. In dieser Darstel-
lung ist erkennbar, dass die Gaszufuhrleitung 13 in einer
Seitenwand 14 des Unterteils 4 angeordnet ist. Eine Aus-
schnittvergrößerung des mittigen Bereichs, in der erfin-
dungsgemäß die Dichtleiste 10 angeordnet ist, ist in Fig.
4 dargestellt und später erläutert.
�[0036] Auf der linken Seite ist in Fig. 2 ein Schnitt durch
eine Saugleitung 12 dargestellt. Dementsprechend ist
die Dichtleiste 10 hier in einem außerhalb der Ausspa-
rung 11 über einer Saugleitung 12 befindlichen Bereich
geschnitten darstellt. Weiterhin ist in Fig. 2 noch eine
Siegelplatte 15 erkennbar, die als Siegelwerkzeug zum
Versiegeln der aus Unterfolie 6 und Oberfolie 8 gebildete
Verpackung 16 dient.
�[0037] In Fig. 3 ist der die Dichtleiste 10 umfassende
Ausschnitt aus Fig. 2 vergrößert. Abweichend von Fig. 2
ist allerdingsdie Dichtleiste 10 in ihrer angehobenen Stel-
lung dargestellt,� in der die Verpackung 16 evakuiert wird.
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Wie in Fig. 3 unschwer erkennbar ist, werden die Unter-
folie 6 sowie die Oberfolie 8 randseitig durch das Unterteil
4 sowie das Oberteil 3 der Unterdruckkammer 2 zusam-
mengedrückt. Hierdurch wird die Verpackung 16 rand-
seitig gedichtet. Durch die Saugöffnung 12a der Saug-
leitung 12 kann nunmehr mit geeignetem Unterdruck,
beispielsweise durch eine Saugpumpe in Saugrichtung
S Luft aus der Verpackung 16 abgesaugt werden. Der
Strömungspfad zwischen Unterfolie 6 und Oberfolie 8
zur Saugleitung 12 ist in dieser Position geöffnet.
�[0038] In Fig. 4 ist der gleiche Ausschnitt dargestellt,
wobei nunmehr die Dichtleiste 10, die in Richtung des
Doppelpfeils H beweglich ist, abgesenkt ist. Dadurch wird
die Oberfolie 8 im Bereich der Saugöffnung 12a der
Saugleitung 12 auf die Unterfolie 6 gepresst, wodurch
die Saugöffnung 12a verschlossen wird. Die in Fig. 4
dargestellte Position der Dichtleiste 10 wird eingestellt,
wenn in die Verpackung 16 ein Gas oder Gasgemisch
zugeführt werden soll.
�[0039] In Fig. 5, die einen Querschnitt durch eine
Schnittebene im Bereich einer Gaszufuhrleitung 13 zeigt,
ist ebenfalls erkennbar, dass die Dichtleiste 10 sich in
der abgesenkten Position befindet. Allerdings ist auf-
grund der Aussparung 11 im Bereich der Gaszufuhrlei-
tung 13. eine Gaszufuhr zwischen Unterfolie 6 und Ober-
folie 8 möglich. Zur Gaszufuhr sind hierzu im Randsteg
7 eine oder mehrere Einlassöffnungen 13a vorgesehen.
Eine zuführendes Gas kann in dieser Position, wie durch
die Pfeile Z angedeutet, über die Gaszufuhrleitung 13 in
die Verpackung 16 geleitet werden. Da in der gleichen
Position der Dichtleiste 10 die Saugöffnungen 12a ge-
schlossen sind, besteht in diesem Moment keine Verbin-
dung zwischen dem Innenraum der Verpackung 16 und
dem Saug- bzw. Unterdrucksystem der Maschine. Somit
ist eine kontrollierte Gaszufuhr ins Innere der Verpak-
kung 16 möglich.
�[0040] Fig. 6 zeigt eine andere Variante der Erfindung,
die beispielsweise dann verwendbar ist, wenn die Ober-
folie 8 schmaler ausgebildet ist, als die Unterdruckkam-
mer 2. dies ist beispielsweise in der Querschnittdarstel-
lung gemäß Fig. 7 erkennbar. Hier endet ersichtlich die
Oberfolie 8 an ihren Rändern 17 im Innenraum der Un-
terdruckkammer 2 unterhalb der nunmehr etwas modifi-
zierten Dichtleiste 18. In dieser Ausführungsform findet
die Absaugung sowie die Gaszufuhr in der nachfolgend
beschriebenen Weise statt.
�[0041] Wie bereits in Fig. 6 erkennbar ist, sind seitliche
zwischen Oberfolie 8 und Unterfolie 6 hineinragende
Gaszufuhrleitungen 19 vorgesehen, die unterhalb der
Dichtleiste 18 ins Innere der Verpackung 16 münden.
Die Dichtleiste 18 ist in diesem Fall an ihrem unteren
Rand mit einem elastischen Material 20, beispielsweise
einem Elastomer versehen. Wie bereits in Fig. 6 erkenn-
bar ist, umschließt dieses Elastomer 20 in der abgesenk-
ten Position der Dichtleiste 18 die Gaszufuhrleitungen
19.
�[0042] In Fig. 7 ist erkennbar, wie die Gaszufuhrleitun-
gen 19 randseitig unterhalb der Dichtleiste 18 ins Innere

der Verpackung 16 ragen.
�[0043] Die Ausschnittsvergrößerung gemäß Fig. 8
zeigt die Dichtleiste 18 in der angehobenen Position, die
während des Evakuiervorgangs eingenommen wird. Da-
bei kann die Luft zwischen der Ober- und der Unterfolie
6, 8 entweichen und seitlich neben der Gaszufuhrleitung
19 in den oberen Bereich 21 der Unterdruckkammer 2
gelangen (vgL Pfeile S). Durch Evakuieren der Unter-
druckkammer 2 wird somit auch die in der Verpackung
16 befindliche Luft abgesaugt.
�[0044] Fig. 9 zeigt die für die Gaszufuhr vorgesehene
untere Position der in Richtung des Doppelpfeils H be-
weglichen Dichtleiste 18. Hierbei ist erkennbar, dass die
Oberfolie 8 im Bereich der Gaszufuhrleitung 19 von oben
auf diese angedrückt wird. Hierzu in Längsrichtung ver-
setzt drückt das randseitig angebrachte Elastomer 20 die
Oberfolie 8 jedoch unmittelbar auf die Unterfolie 6, wie
in Fig. 10 im Bereich der Gaszufuhrleitung 19 dargestellt
ist. Das Elastomer 20 schmiegt sich formschlüssig an die
Gaszufuhrleitung 19 an, so dass ein durchgehender
Druck auf die Oberfolie 8 ausgeübt wird und diese in
Wechselwirkung mit der Unterfolie 6 somit die Verpak-
kung 16 randseitig abdichten kann. Durch die Gaszufuhr-
leitung 19 kann in dieser Stellung das Innere der Verpak-
kung 16 mit einem gewünschten Gas bzw. Gasgemisch
gefüllt werden, ohne dass eine Gasströmung in den Be-
reich des Saugsystems, insbesondere der Unterdruck-
kammer 2, erfolgt. Auch in dieser Ausführungsform ist
somit eine verbessere Kontrolle der Gaszufuhr bzw. Gas-
dosierung möglich.
�[0045] Wie in beiden dargestellten Ausführungsfor-
men erkennbar ist, können die verpackungen 16 durch
die Siegelplatte 15 im Randbereich der Verpackung 16
innerhalb der Dichtleisten 10, 18 nach der Befüllung mit
dem gewünschten Gas dicht versiegelt werden.
�[0046] Die dargestellten Ausführungsbeispiele sind
zur Vereinfachung nur mit einer Verpackung 16 darge-
stellt. Die Erfindung kann jedoch ohne Weiteres auch in
Siegelstationen angewendet werden, bei denen mehrere
Verpackungen 16 in mehreren Reihen und/�oder Spalten
angeordnet sind. Sofern diese Verpackungen 16 zusam-
menhängend aus einer Unterfolie 6 gefertigt und zusam-
menhängend mit einer Oberfolie 8 verschlossen werden,
so kann die gleiche Vorgehensweise gewählt werden.
Auch in diesem Fall kann das Absaugen über randseitige
Saugöffnungen und randseitige Gaszufuhrleitungen er-
folgen.
�[0047] Darüber hinaus können in einer solchen Aus-
führungsform zusätzlich eine oder mehrere Dichtleisten
10, 18 im Bereich der Zwischenstege zwischen einzelnen
Verpackungen vorgesehen werden, wobei dies grund-
sätzlich nicht erforderlich ist. Wesentlich bei der Erfin-
dung ist das Verschließen des Innenraums der Verpak-
kung 16 gegenüber dem Saugsystem der Maschine.
�[0048] Die Erfindung ist auch nicht hinsichtlich der An-
ordnung von Ober- und Unterteil 3, 4 der dargestellten
Siegelstation 1 eingeschränkt. Es ist ohne Weiteres er-
sichtlich, dass die umgekehrte Anordnung der Gaszufuhr
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von oben durch entsprechende Öffnungen der Oberfolie
ebenso realisierbar ist und die erfindungsgemäßen Vor-
teile-�bietet. Ebenso ist es für die Erfindung unerheblich,
ob Oberteil oder Unterteil der Unterdruckkammer beweg-
lich sind. Grundsätzlich kann das Verfahren auch mit ei-
ner anderweitig ausgestalteten Sauganordnung erfin-
dungsgemäß realisiert werden, sofern lediglich eine
Trennung zwischen Saugsystem und dem Innenraum
der Verpackungen vorgesehen ist.

Bezugszeichenliste:

�[0049]

1 Siegelstation
2 Unterdruckkammer
3 Oberteil
4 Unterteil
5 Dichtung
6 Unterfolie
7 Randsteg
8 Oberfolie
9 Rand
10 Dichtleiste
11 Aussparung
12 Saugleitung
12a Saugöffnung
13 Gaszufuhrleitung
13a Einlassöffnung
14 Seitenwand
15 Siegelplatte
16 Verpackung
17 Rand
18 Dichtleiste
19 Gaszufuhrleitung
20 Elastomer

Patentansprüche

1. Verpackungsmaschine zum Verpacken von Pack-
gut in Verpackungen, wobei Saugmittel zum Absau-
gen von Gas, insbesondere atmosphärischer Luft,
aus den Verpackungen, Mittel zur Zufuhr eines oder
mehrerer dafür vorgesehener Gase und Mittel zur
Versiegelung der Verpackungen nach der Gaszu-
fuhr vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel zum Verschließen des Innenraums der
Verpackungen (16) gegenüber den Saugmitteln vor
der Gaszufuhr vorgesehen sind.

2. Verpackungsmaschine nach Anspruch 1 dadurch
gekennzeichnet, dass die Verpackungen (16) aus
wenigstens zwei Folien (6, 8) gefertigt sind.

3. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Verpackungen aus einer Ober- (8) und einer Unter-

folie (6) gefertigt sind und dass das Absaugen der
Luft wenigstens teilweise zwischen der Ober- (8) und
Unterfolie (6) vorgesehen ist.

4. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Gaszuführung zwischen Ober- (8) und Unterfolie
(6) vorgesehen ist.

5. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Saugöffnung 17 in der Ober- (8) und/ �oder Unter-
folie (6) vorgesehen ist.

6. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Gaszufuhröffnung (13a) in der Ober- (8) und/�odex
Unterfolie (6) vorgesehen ist.

7. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Ober- (8) und/ �oder Unterfolie (6) muldenförmig aus-
geformt ist und einen Randsteg (7) aufweist, in dem
eine Saugöffnung (12a) und/ �oder eine Gaszufuhr-
öffnung (13a) vorgesehen ist.

8. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtmittel ein Presselement (10, 18) zum Zusam-
menpressen der Folien (6, 8) wenigstens im Bereich
der Saugöffnung (12a) umfassen.

9. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
das Presselement (10, 18) als Dichtleiste ausgebil-
det ist.

10. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
das Presselement wenigstens in Dichtposition form-
schlüssig an einer Gaszufuhrleitung (19) anliegt.

11. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Saugöffnung (12a) in einer Folie (6)
durch Anpressen der anderen Folie (8)
verschließbar ist.

12. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
Versiegelungsmittel (15) zum Versiegeln die Ver-
packungen (16) auf der den Verpackungen (16) zu-
gewandten Innenseite der Dichtmittel (10, 18) ein-
setzbar ist.

13. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Versiegelungsmittel (15) innen neben den Mün-
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dungsöffnungen der Gaszufuhrleitungen bzw. der
Gaszufuhrleitungen (13, 19) einsetzbar sind.

14. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
längs und quer zur Vorschubrichtung der Verpak-
kungen verlaufende Dichtmittel vorgesehen sind.

15. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtmittel in Querrichtung die Wandung einer Un-
terdruckkammer (2) umfassen.

16. Verpackungsmaschinen nach einem der vorge-
nannten Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtmittel in Querrichtung Dichtleisten
umfassen.

17. Verpackungsmaschinen nach einem der vorge-
nannten Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtmittel in Längsrichtung Dichtleisten
(10, 18) umfassen.

18. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne wenigstens zweiteilige Unterdruckkammer (2)
vorgesehen ist, wobei wenigstens ein Teil der Un-
terdruckkammer (2) beweglich ist und so wenigstens
zwei Folien (6, 8) der Verpackung (16) zwischen den
Teilen der Unterdruckkammer (2) zusammen-
pressbar sind.

19. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Dosiereinheit zur Dosierung der Gaszufuhr vor-
gesehen ist.

20. Verpackungsmaschine nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Maschinensteuerung vorgesehen ist, die für eine
Abfolge der Verfahrensschritte 1. Evakuieren, 2. Ab-
dichten, 3. Gaszufuhr, 4. Versiegeln in dieser Rei-
henfolge ausgebildet ist.

21. Verfahren zum Verpacken von Packgut in Verpak-
kungen aus wenigstens zwei Folien, wobei die be-
füllten Verpackungen evakuiert, mit einem Gas be-
füllt und anschließend versiegelt werden, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem Evakuieren
und der Gaszufuhr die Verpackungen gegenüber
den für das Evakuieren vorgesehenen Saugmitteln
abgedichtet werden.
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